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Nebst den erwahnten griinen Jahresbe-
richten verdffentlicht sie in einer blauen
Serie wichtige Untersuchungs- und Pla-
nungsergebnisse naturwissenschaftlicher
und technischer Art. Die blaue Reihe um-
fasst gegenwartig 38, die griine 14 Num-
mern. In der Schweiz sind diese Berichte
gratis bei den Umweltschutzamtern der
Kantone Graublnden, St. Gallen und
Thurgau oder beim Bundesamt fir Um-
weltschutz in Bern erhéltlich.

6. Die Arbeit der Zukunft

Im Kampf gegen die Verunreinigung des
Bodensees sind wesentliche Erfolge er-

zielt worden. Die Phosphorkurve zeigt
dies (Abb. 4). Dennoch wird die Internatio-
nale Gewasserschutzkommission nicht
aufgeldst. Sie hat sich mit neuen Proble-
men zu befassen und Bisheriges weiterzu-
fihren. Ufererosion, Diingstoffeintrag aus
der Landwirtschaft, Steigerung des Wir-
kungsgrades von Abwasserreinigungsan-
lagen, Nutzungen in Zuflissen und im See
mit limnologischen Auswirkungen sind nur
einige Stichworte zu Themen, die bis an-
hin noch nicht erwéhnt worden sind. Die
IGKB wird auch kiinftig gemeinsam mit an-
dern am See tétigen internationalen Kom-
missionen, wie beispielsweise der Interna-

Fachtell

tionalen Schiffahrtskommission oder der
Politischen Bodenseekonferenz versu-
chen, dem Schwabischen Meer méglichst
alle Belastungen fernzuhalten.

Zu guter Letzt sei bemerkt, dass die land-
laufige Meinung, wonach internationale
Organisationen sowieso nur unnitze
Schwatzgremien seien, zumindest fir
diese Kommission mit Sicherheit nicht gilt.

Adresse des Verfassers:

Dr. J. Zihler

Bundesamt fir Umwelt, Wald
und Landschaft

CH-3003 Bern

Das internationale Leitbild fur
das Bodenseegebiet

W. Raths

Das Bodenseegebiet ist eine von der Natur begiinstigte Kultur- und Erholungs-
landschaft europdischer Geltung. An ihm haben Anteil: Die Bundesrepublik
Deutschland, die Schweizerische Eidgenossenschaft und die Republik Oster-
reich. Das internationale Leitbild fiir das Bodenseegebiet legt Zielkonflikte offen
und formuliert L6sungsansétze. Im Vordergrund steht eine Gesamtschau, die sich
von einer abschnittsweisen Betrachtung, ohne Riicksicht auf Grenzen, zu 16sen
hat. Der Beitrag geht auf die Entstehung, die Erarbeitung und die Verwirklichung
des Leitbildes ein.

De par sa nature, la région du lac de Constance jouit sur le plan européen d’une si-
tuation privilégiée en ce qui concerne les possibilités culturelles, de repos et de
détente. Le plan directeur international pour la région du lac de Constance
présente les conflits recensés et propose des solutions éventuelles pour les trois
pays que sont I’Allemagne, I’Autriche et la Suisse. On trouve au premier plan une
vue d’ensemble sans limites, qui tente de ne plus considérer les choses d’une ma-
niére limitée. L'article donne une description détaillée de la naissance, de I’élabo-

ration et de la réalisation de ce plan directeur.

Am 18. November 1982 verabschiedeten
die Deutsch-Schweizerische Raumord-
nungskommission — das sind die fur die
Raumplanung zustandigen Minister der
Lander Baden-Wirttemberg und Bayern
sowie die Baudirektoren der Kantone St.
Gallen, Schaffhausen und Thurgau — und
der Landeshauptmann von Vorarlberg das
Internationale Leitbild fir das Bodensee-
gebiet. Sie taten es aus der Erkenntnis,
dass der See die drei Lander nicht trennt,
sondern in vielfacher Weise miteinander
und untereinander verbindet. Dieses ge-
meinsame Interesse am See veranlasste
sie, in einem Dokument die Verflechtun-
gen des Raums aufzuzeigen und darzu-
tun, wie die raumbedeutsamen Entwick-
lungen rund um den See aufeinander sinn-
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voll abgestimmt werden kénnten und wie
man die Probleme grenzliberschreitend
auf gleiche oder mindestens &hnliche
Weise |6sen sollte. Unterzeichnet ist das
Leitbild aber auch von Bonn und von Bern
— man will also eine gemeinsame Raum-
ordnungspolitik nicht nur bei den unmittel-
bar Betroffenen, sondern auch auf natio-
naler Ebene.

Das Dokument basiert auf der Erkenntnis,
dass die Bodenseelandschaft eine grosse
Einheit bildet; denn kulturell sind die drei
Lander eng miteinander verbunden, wirt-
schaftlich haben sie — weil es sich beim
Bodenseegebiet um eine Randregion han-
delt — viele gemeinsame Probleme, und
auch politisch sind die Kontakte Uber die
Grenze sehr intensiv; denn im kleinen, vor

allem auf Gemeindeebene, hat sich in vie-
len Bereichen eine recht enge Zusammen-
arbeit eingependelt.

Auf dieser untersten Ebene begann ja
auch, nachdem im Zweiten Weltkrieg die
Grenzmauern hoch aufgetirmt worden
waren, die erste Zusammenarbeit. Sie
weitete sich allmahlich aus, und auf gewis-
sen Gebieten wurde sie schon bald wieder
institutionalisiert. Das gilt beispielsweise
fur die Fischerei, fur die Ordnung der
Schiffahrt — man denke nur an den wichti-
gen Bereich der Sturmwarnung — und, als
man sich Sorgen machen musste wegen
der Wasserqualitat und der zunehmenden
Eutrophierung des Sees, in der Gewéasser-
schutzkommission. Auch die Wasserent-
nahmen —der ganze grosse Ballungsraum
um Stuttgart lebt von Bodenseewasser! —
musste man sich uber die Grenzen zu ei-
nem Staatsvertrag zusammenraufen.
Schon frih erkannte man jedoch, dass
sektorielle Lésungen allein nicht befriedi-
gen. Diskutiert man Fragen der Wasser-
reinhaltung, so gilt es nicht nur, die Abwés-
ser rund um den See zu klaren, sondern
auch dafiir zu sorgen, dass die Schiffahrt
nicht weitere Schadstoffe in den See ein-
tragt, dass die Flachwasserzonen erhal-
ten bleiben mussen, um die naturliche Re-
generation des Wassers zu ermdglichen,
was alles nicht ohne Einfluss ist auf Indu-
strialisierung und Fremdenverkehr. Wer ist
in der Lage, die vielfaltigen Zusammen-
hénge zu lberblicken, die Abhéngigkeiten
aufzuzeigen und Vorschlage fur eine koor-
dinierte grenzulberschreitende Politik zu
machen? Das kdénnen sicher nicht Fach-
gremien sein, die eine bestimmte Aufgabe
zu lésen haben, sondern Generalisten, die
gewohnt sind, Zusammenhéange zu se-
hen, und die auch politisch so viel Finger-
spitzengefihl haben, dass sie nicht Uto-
pien verkinden, sondern realistische L6-
sungen vorschlagen. Aus diesem Grunde
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Abb. 1: Landschaft — Blick von Ermatingen auf die Insel Reichenau, das Géartnerparadies am Eingang zum Gnaden- und Zel-
lersee mit der friihmittelalterlichen St. Georgs-Stiftskirche in Oberzell.

wurde in der ersten Hélfte der siebziger
Jahre die Deutsch-Schweizerische Raum-
ordnungskommission gegriindet, und es
ist auch kein Zufall, dass die ersten ent-
scheidenden Verhandlungen im Einzugs-
gebiet des Bodensees stattfanden, in Kon-
stanz und in Neuhausen. Von Anfang an
war es eine der wichtigsten Aufgaben der
Kommission, ein Leitbild fir das Boden-
seegebiet auszuarbeiten. Technisch ging
man dabei so vor, dass eine Arbeitsgruppe
von Sachverstandigen aus allen Berei-
chen der Raumplanung — unter Einbezug
weiterer raumbedeutsamer Sparten — in
vielen Schritten die Unterlagen sammelte,
bewertete und daraus das Leitbild formu-
lierte. Jeder wichtige Schritt wurde stets
dem politischen Gremium, der eingangs
erwahnten Deutsch-Schweizerischen
Raumordnungskommission vorgelegt. Es
war auch selbstverstandlich, dass die Ar-
beiten in standigem Kontakt mit den betrof-
fenen Gemeinden vorangetrieben wur-
den.

Die Fachleute konnten zu Beginn der Ar-
beit erste Erkenntnisse (ibernehmen, die
von einzelnen Landern und Kantonen erar-
beitet worden waren. So hatte der Kanton
Thurgau 1975 fir das thurgauische Bo-
densee- und Rheinufer eine Erholungs-
und Landschaftsschutzplanung ausarbei-
ten lassen. Auf der andern Seite der
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Grenze hatte das Ministerium flr Ernah-
rung, Landwirtschaft und Umwelt des Lan-
des Baden-Wirttemberg von Professor
Buchwald noch etwas friiher einen sog.
Landschaftsrahmenplan erstellen lassen.
Am See reagierte man auf diese Arbeiten
eher unwirsch. Der Vorschlag Buchwalds,
das Bodenseegebiet solle 6kologischer
Ausgleichsraum flr das mittlere Neckar-
gebiet werden, stiess auf Widerstand. Und
auch im Thurgau kam die Erholungs- und
Landschaftsschutzplanung nicht gerade
gut an. «Eine Kaseglocke lber dem Bo-
densee», damit sich die gestressten
Grossstatter am Wochenende und in den
Ferien erholen kénnen? Man erkannte die
guten Ansétze der beiden Arbeiten nicht,
sah nicht die Vorteile, sondern nur Nach-
teile, man flrchtete, es kénnte vom Wohl-
standskuchen ein zu kleiner Teil fr die Bo-
denseeanwohner abfallen.

Es war ein recht langer Reifeprozess no-
tig, bis man, rund um den See, erkannte,
dass eine gut abgestimmte raumliche Ent-
wicklung allen nur zum Vorteil gereichen
kénnte. Es mussten auch in den Schalt-
zentralen der Lander, in Bern und Bonn, in
Stuttgart, Minchen und Wien, wo man
recht weit vom See weg ist und doch viel
Entscheidendes beschliessen kann, die
Erkenntnisse reifen, dass der Bodensee in
erster Linie Lebens- und Arbeitsraum flr

die hier lebende Bevdlkerung ist. Fir sie
muissen die Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, die es ihr ermdglichen,
an der allgemeinen geistigen, kulturellen,
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
teilzunehmen. Dazu braucht sie ausrei-
chende Erwerbsgrundlagen, dies aber —
im ureigensten Interesse — in einem Rah-
men, der die Landschaft nicht zerstort,
den See nicht gefédhrdet und das Gleichge-
wicht zwischen Okologie und Okonomie
halt. Es musste auch bei den Seeanwoh-
nern die Erkenntnis reifen, dass dieses
Gewasser auch weiter entfernten Gebie-
ten dienen kann und muss, vor allem im
Bereich der Erholung und Freizeit, aber
auch far die Trinkwasserversorgung in
Wassermangelgebieten. Und nicht nur die
Fachleute verschiedenster Gebiete mus-
sten sich zusammenraufen, sondern vor
allem auch die Politiker, die Landes-, Kan-
tons-, Verbands- (dies auf deutscher
Seite) oder Gemeindeinteressen zu vertre-
ten hatten.

Die wichtigsten Aussagen
des Leitbildes

Das Leitbild fir das Bodenseegebiet ist in
sechs Abschnitte gegliedert, denen die
wichtigsten Erkenntnisse in der Form von
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Thesen vorangestellt sind. Diese werden
in der Folge préazisiert und erlautert. Der
erste Abschnitt befasst sich mit dem See
und der Uferzone. Verlangt werden der
umfassende Schutz des Wassers im See
und in den Zuflissen, die integrale Erhal-
tung der Flachwasserzonen und der Ufer
in ihrem natdrlichen Zustand (eingeschlos-
sen die Wiederherstellung), der Abbau der
Belastung durch die Sportschiffahrt und
die Sicherung dieser Ziele durch eine Pla-
nung, die alle Anrainer nach gleichen
Grundsatzen durchfiilhren und durchset-
zen. In einem zweiten Abschnitt «Natur
und Landschaft» sind jene Thesen aufge-
reiht, die den Schutz der Landschaft und
der Biotope zum Ziel haben: Erhaltung der
natlrlichen Lebensgrundlagen, Schutz
der charakteristischen Landschaften und
6kologisch wertvollen Bestandteile, Siche-
rung der land- und forstwirtschaftlichen
Nutzung durch Erhaltung der Béden so-
wohl quantitativ wie qualitativ, Schutz der
Freirdume zwischen dem See und dem
Hinterland, Freihaltung und bessere Zu-
ganglichkeit der Ufer und keine weiteren
Eingriffe in noch naturnahe Abschnitte.
Das hat Konsequenzen flr den dritten Ab-
schnitt, der dem Bereich Siedlung gewid-
met ist. Die bandartige Uberbauung des
Ufers soll gestoppt werden — vor allem der
Zweitwohnungsbau! — und die Uferzone
von zusétzlichen Campingplatzen und
nicht seegebundenen Fremdenverkehrs-
und Freizeiteinrichtungen freigehalten
werden. Verlangt wird die haushélterische
Nutzung des Bodens bei neuen Uberbau-
ungen, ebenso die Sanierung und Moder-
nisierung von Altbauten. Und schliesslich
soll das charakteristische Erscheinungs-
bild der Stadte und Dérfer und besonders
ihrer Kulturdenkmaler bewahrt und ge-
pflegt werden. Im Abschnitt Wirtschaft wird
postuliert, dass bei der Schaffung von Ar-
beitsplatzen im Uferbereich, den Anforde-
rungen des Umweltschutzes ganz beson-
ders Rechnung zu tragen sei; die weitere
wirtschaftliche Expansion sollte sich vor
allem im uferfernen Bereich abspielen,
keinesfalls aber in der eigentlichen Ufer-
zone. Fur den Fremdenverkehr wird keine
quantitative Zunahme propagiert; vor al-
lem sollen qualitative Verbesserungen des
Angebots vorgesehen und saisonverlan-
gernde Einrichtungen bevorzugt werden.
Der Kur- und Ferienerholung sollen die
grossen, wenig gestérten Landschafts-
raume dienen, der Kurzzeit- und Naherho-
lungsverkehr dafiir an geeigneten Schwer-
punkten geblndelt werden. Postuliert wird
auch ein Ausbau der Erholungsmdglich-
keiten im seefernen Bereich, und empfoh-
len wird der Ausbau des Rad- und Wander-
wegnetzes. Heikel — und nicht unbestritten
- sind die Thesen zum Abschnitt Verkehr.
Verlangt wird die Anbindung des Sees an
das européaische Fernstrassennetz, das
westlich und éstlich am See vorbei fihrt.
Diese beiden Hauptachsen sollen langs
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F_achteil

des Sees so verbunden werden, dass fir
die Siedlungen am Bodensee kein zusatz-
licher Durchgangsverkehr entsteht. Im
weitern soll das Leistungsangebot des 6f-
fentlichen Verkehrs wirksam verbessert
und grenziberschreitend aufeinander ab-
gestimmt werden.

Werden damit offene Turen
eingerannt?

Das Leitbild fir das Bodenseegebiet ent-
stand in den gleichen Jahren, als in der
Schweiz intensiv um die Umweltschutz-
und Raumplanungsgesetzgebung gerun-
gen wurde. In Deutschland mussten zu
gleicher Zeit die neu geschaffenen Regio-
nalverbdnde die Landesentwicklungs-
plane umsetzen. Man stand durchwegs
vor neuen Aufgaben, und so war vieles,
was heute selbstversténdlich ist und vom
Politiker — namentlich in Zeiten des Wahl-
kampfs — auf die Fahne geschrieben wird,
Ende der siebziger Jahre fast revolutionar.
Dazu nur ein paar Stichworte: Schutz der
Flachwasserzone, keine weitere Uberbau-
ung und freie Zuganglichkeit der Seeufer,
Begrenzung der Zahl der Boote und der
Liegeplatze, keine neuen Campinganla-
gen am Ufer.

Die Diskussionen, die wéahrend der Schaf-
fung des Leitbildes in allen mdglichen
Fachgremien und auf allen politischen
Ebenen gefihrt wurden, waren sehr hart.
Die Sachbearbeiter wussten recht wohl,
dass sie heisse Eisen auf den politischen
Amboss legten, und es wurde auch ordent-
lich darauf gehammert. Aber offenbar hat-
ten sie tendenziell den richtigen Weg ein-
geschlagen. Wenn man beispielsweise die
Planungsgrundsatze des Schweizeri-
schen Raumplanungsgesetzes mit den
Thesen des Leitbildes vergleicht, stellt
man eine grosse Ubereinstimmung fest.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen denn
auch, dass dieses Papier gute Dienste lei-
stet: Verbande, Interessengruppen, Par-
teien, Gemeinden und auch einzelne Bur-
ger berufen sich darauf, wenn sie sehen,
dass sie damit ein ihnen genehmes Anlie-
gen untermauern kénnen. Vor allem —und
das kann noch belegt werden — im regio-
nalen Bereich, also auf der Ebene der
Kantone und Planungsverbande, hat das
Leitbild eine grosse Bedeutung. Es sei
auch nicht verschwiegen, dass man dann
das Leitbild nicht aus der Schublade holt,
wenn seine Forderungen unbequem sind.
Kommunalpolitiker ~ verschanzen sich
dann gerne hinter dem Argument, die
Postulate seien ja nicht verbindlich, son-
dern hatten nur empfehlenden Charakter.

Die Umsetzung hat begonnen

Entscheidend ist jedoch, dass wesentliche
Postulate des Leitbildes von Léndern —
hier besonders in den Regionalplanen —

und von Kantonen — hier in den Richtpla-
nen und teilweise sogar in den Nutzungs-
planen — umgesetzt sind, zum gréssern
Teil verbindlich fir Behdrden, zu einem
kleinern Teil aber auch fir den einzelnen
Grundeigentimer. Durch die Bodensee-
Uferplane der Regionalverbéande Hoch-
rhein-Bodensee und Bodensee-Ober-
schwaben ist seit 1985 festgelegt, dass die
Eingriffe in die Flachwasserzonen auf ein
Mindestmass zu reduzieren sind. Von den
162 Kilometern des baden-wurttembergi-
schen Seeufers sind 83 Kilometer als
Schutzzone | ausgewiesen, in denen kei-
nerlei Eingriffe zugelassen sind. Weitere
43 Kilometer gehéren zur Schutzzone |,
wo nur Vorhaben zugelassen werden, die
sich mit dem Schutz der Flachwasserzone
vereinbaren lassen. Im Kanton Thurgau
sind die wesentlichsten Teile der Flach-
wasserzone durch den kantonalen Richt-
plan geschutzt, der von der Legislative im
Marz und vom Bundesrat im Oktober 1986
genehmigt wurde. Der grosste Teil der
Seeufer gilt als «Landschaft von lberge-
ordneter Bedeutung», die besonders sorg-
faltig zu schitzen und zu pflegen ist; die
Flachwasserzonen sind grésstenteils dem
Landschaftsschutzgebiet zugeordnet, und
die wertvollsten Teile der Seeufer, die noch
naturnah sind, wurden als Naturschutzge-
biete bezeichnet. Es sei auch nicht ver-
schwiegen, dass drei sogenannte «Tabu-
Zonen» — in der Luxburger Bucht, im Er-
matinger Becken und am Eschenzer-Horn
— aus dem Richtplan gestrichen wurden.
Die Kantonsrate hielten die zugehdrigen
Vorschriften als allzu einengend fur die
Seeanwohner — wohl eine Folge des kurz
vorher durch eine Volksinitiative ausgel6-
sten Verbots der allgemeinen Wasserjagd
am Untersee.

Die weitere Uberbauung der Seeufer ist
auf schweizerischer Seite schon durch
das Raumplanungsgesetz und im Kanton
Thurgau auch durch den Kantonalen
Richtplan ausgeschlossen; neue Bauzo-
nen am Seeufer werden vom Regierungs-
rat grundséatzlich nicht mehr genehmigt,
und bei Revisionen von Ortsplanungen
wird versucht — in der Regel mit Erfolg —,
noch nicht Uberbaute und erschlossene
Bauzonen am Ufer der Landwirtschafts-
zone oder dem Landschaftsschutzgebiet
zuzuweisen. Das Bundesgericht hat bis-
her in allen Féllen diese Praxis des Regie-
rungsrates geschutzt. In den verbindli-
chen Regionalplanen Hochrhein-Boden-
see und Bodensee-Oberschwaben sind
die Siedlungskonzepte durch Einbezug
schitzenswerter Teile des Freiraums so
konkretisiert, dass der Uferbereich entla-
stet und der seeferne Bereich gestarkt
wird. In den Seeufergemeinden des Ver-
bandes Bodensee-Oberschwaben ist nur
noch Siedlungsflache fir die Eigenent-
wicklung vorgesehen; fir Zuwanderungen
grosseren Umfangs werden keine Wohn-
bauflachen zur Verfligung gestellt. Aus-
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nahmen werden lediglich den Mittelzent-
ren Friedrichhafen und Ueberlingen zuge-
standen.

Konflikte und Erfolge

Heikle Fragen stellten sich auf deutscher
Seite, als die Firma Dornier in Immen-
staad in Uferndhe eine neue —immissions-
arme — Forschungsstatte fr rund 1000 Ar-
beitskrafte plante. Auf der einen Seite
stand der Grundsatz, den Uferbereich zu
entlasten und strukturschwache Teile des
Hinterlands zu starken. Anderseits bend-
tigt man auch in den Ufergemeinden aus-
reichende Erwerbsméglichkeiten; dazu
war von der Firma aus innerbetrieblichen
Grinden eine Erweiterung am bisherigen
Standort gewinscht. Nach langen Ver-
handlungen auf allen politischen Ebenen
konnte erreicht werden, dass die Firma auf
die seenahe Erweiterung verzichtete; das
Neubaugelande befindet sich nun nérdlich
der B 31; Umfang und Gestaltung der bau-
lichen Nutzung wurden reduziert und den
Erfordernissen der Bodenseelandschaft
angepasst. Die engere Uferzone wird frei-
gehalten. ‘
Erfolge sind im Bereich Fremdenverkehr
zu verzeichnen, am offensichtlichsten
beim Ausbau der Radwege. Problema-
tisch war die Situation friiher im Kanton
Thurgau; nach der Festsetzung dieses
Wegs im kantonalen Richtplan hat die
etappenweise Realisierung nun begon-
nen. Zwischen der Seestrasse, die dem
motorisierten Verkehr dient, und dem Ufer-
weg, der den Fussgangern reserviert sein
soll, ist man daran, den Radweg zu erstel-
len, was wegen des erforderlichen Lander-
werbs und der Finanzierung, an der sich
auch die Gemeinden beteiligen missen,
einige Zeit erfordert.

Unbestreitbar ist auch die verbesserte An-
bindung des Bodensees an das internatio-
nale Bahnnetz der IC-Zige. Erwahnt
seien die Verbesserungen auf der Strecke
Zirich-Stuttgart — die Elektrifizierung des
Teilstiicks Schaffhausen-Singen ist be-
schlossen — und auf der Strecke Ulm-
Friedrichshafen-Lindau. Die Agglomera-
tion Konstanz-Kreuzlingen wird nach dem
Konzept Bahn 2000 der SBB im Stunden-
takt an den Flughafen Kloten und Ziirich
angeschlossen; die notwendigen Strek-
kenausbauten sind bereits in die Wege ge-
leitet. Die Fortschritte im Bereich des pri-
vaten Verkehrs sind ebenfalls unverkenn-
bar; als einziges Beispiel sei erwahnt,
dass der Ausbau der N 7 von Miillheim bis
zur Landesgrenze Kreuzlingen-Konstanz
nun gesichert ist. Und der Vollstandigkeit
halber sei noch beigefligt, dass im Spéat-
sommer 1989 das letzte Dampfschiff auf
dem Bodensee nach vollstandiger Er-
neuerung an Haupt und Gliedern die Fahrt
als kombiniertes Fahrgast- und Museums-
schiff wieder aufnehmen kann.
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Abb. 2: Kultur — Schloss Arenenberg iiber dem Untersee. Emigrationssitz der Ko-

nigin Hortense von 1817-1837 und deren Sohn Louis, Napoleon lll. Heute Napo-

leon-Museum.

Raumordnungskommission
und Bodenseekonferenz

Schliesslich ist auch daran zu erinnern,
dass — neben den eingangs erwéahnten
Fachkommissionen fir Fischerei, Gewas-
serschutz, Schiffahrt etc. — sich zwei Gre-
mien um die grenzuberschreitende Koordi-
nation bemuhen: neben der deutsch-
schweizerischen Raumordnungskommis-
sion, die das Bodensee-Leitbild in Auftrag
gab und mit dem Segen aller Beteiligten
verabschiedete, auch noch die Internatio-
nale Bodenseekonferenz, die sich im we-
sentlichen aus den gleichen Vertretern der
Bodensee-Anrainer zusammensetzt, je-
doch unabhéngig von den Bundesbehor-
den in Bonn, Wien und Bern arbeitet. Sie
ist darum beweglicher, vifer und mar-
schiert schneller als die oft schwerféllig
spielende Musik der Bundesregierungen
und vor allem deren Verwaltungen.

Auch die Bodenseekonferenz befasst sich
immer intensiv mit dem Bodensee-Leit-
bild, und besonders lag ihr am Herzen, die
Belastung des Sees durch die Sportschiff-
fahrt zu verringern und die Zahl der Liege-
platze zu begrenzen. Auf ihre Initiative hin
wollte die internationale Schiffahrtskom-
mission als vorsorgliche Massnahme die
Neuzulassung von Zweitakt-Motoren un-
tersagen. An der entscheidenden Sitzung
blockierte der Vertreter der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft als einziger ei-
nen entsprechenden Beschluss mit dem
Argument, man durfe fir den Bodensee
kein vom schweizerischen Binnen-Schiff-
fahrtsrecht abweichendes Recht schaffen.
Glucklicherweise hatte die Bodenseekon-
ferenz schon vorher aus eigener Initiative
— und ohne die Eidgenossenschaft — Un-

tersuchungen zur Festlegung von Emis-
sionsnormen flir Bootsmotoren in Auftrag
gegeben. Die Ergebnisse auf technischer
Ebene liegen vor; sie missen jetzt aber in
politisch tragfahige Bestimmungen umge-
miinzt werden. Diese kénnen dann Ein-
gang finden in die Bodensee-Schiffahrts-
ordnung, was allerdings noch einige Zeit
erfordert. Es ist aber damit zu rechnen,
dass die Bundesbehorden in Bern sich
dann nicht mehr querstellen; vielmehr lie-
gen Zusicherungen vor, dass die am Bo-
densee ermittelten Emissionsgrenzwerte
bei der Revision des Schweizerischen Bin-
nenschiffahrtsrechtes bericksichtigt wer-
den.

Das Bodensee-Leitbild ist nun bald im
«schulpflichtigen Alter». Es lasst sich aus
dem politischen Alltag nicht mehr wegdis-
kutieren, und seine Auswirkungen sind un-
verkennbar. Natlrlich lassen sich die
Grundsatze nicht dberall und ohne Ein-
schréankung durchsetzen: sie missen im
Einzelfall, wie auch die Planungsgrund-
satze des Raumplanungsgesetzes, ge-
geneinander abgewogen werden. Fur die
Verantwortlichen rund um den See auf al-
len politischen Ebenen sind sie jedoch
Richtschnur fir den Erlass und die Koordi-
nation von allen raumplanerischen Mass-
nahmen, die letzten Endes dazu dienen
sollen, diese einzigartige Landschaft zu er-
halten und ihrer Bevélkerung den notwen-
digen Raum zum Leben und Arbeiten zu
sichern.

Adresse des Verfassers:
Dr. Werner Raths
Sternwartestrasse 4
CH-8500 Frauenfeld

Mensuration, Photogrammétrie, Génie rural 1/89



	Das internationale Leitbild für das Bodenseegebiet

